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 Veröffentlicht am 08.03.1993

Rechtssatz

Unterzieht sich der Beschuldigte einer Untersuchung der Atemluft auf Alkoholgehalt mittels Alkomat und kommen

gültige Meßergebnisse zustande, ist der Beschuldigte nach Vorliegen solcher Ergebnisse nicht gehalten, der an ihn

gerichteten Au2orderung sich neuerlich einer Atemluftuntersuchung mittels Alkoteströhrchen zu entsprechen.

Gleichfalls besteht für den Beschuldigten bei einer solchen Sachlage keine Verp3ichtung, der Au2orderung Folge zu

leisten und sich einem im ö2entlichen Sanitätsdienst stehenden Arztes zwecks Feststellung des Grades der

Alkoholeinwirkung vorführen zu lassen (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1993/03/08 KUVS-K2-1278/1/92
	JUSLINE Entscheidung


